
72. Gew'ih rle i tung 
(VOB/B § 13) 

72.1 	 Während der Verjährungsfrist m uß die Decke eine der Bauw ise en t
sprechende gleichmäßige, dichte und griffige Oberfläche ,mfweis n ; 
sie muß ferner profil gerecht liegen. Eine der Ba weise und der Ver
kehr belastung entsprechende kbnutzung wind n icht beanstandet. 

72.2 	F ür die Gew" hrI istung gelten folgende VerjFhrungsfris ten : 

72.21 	Die Verjährungsfrist läuft für 

Oberflächenschutzschichten (ein- und m ehrschicht ig) und 

D cken (Teppiche) bis einschließlich 45 kg/m' Mischgllt oder 
einer Dicke bis 2 cm·) 

bi zum 1. Sep tem ber des auf die Abn !une t 1genden Jahres, 
mindestens jedoch 1 J r. 

Werden Oberflächenschutzschichten und Teppiche 1m Zusam
menhang m 't Tränk -, Streu- und Mischmakadamdecken oder mit 
hohlraumarmen b itwninösen Decken hergestellt, so gelten die 
für di se Decken f estgesetzten Verjährungsfristen. 

72.22 	Die Verjährungsfrist beträgt 2 Jahre für 

Decken mit m h 1" als 45 kglm' bis eins ließlich 75 kg/m 2 Misch
gut oder e iner Dicke von mehr als 2 cm bis einschließlich 
3 cm; 


Halbtränk makadamdecken; 


Streumakadamdecken, soweit n ur e ine Einstreuschicht mit Ober
flächenabschluß, aber keine Deckschicht hergestellt wird. 

72.23 Die Ve1"jährungsfrist beträgt 3 Jahre für 

hohlraumarme Decken mit mehr als 75 kg/mt bis einschließ
lich 180 kg/m' Mischgut oder einer Dicke von mehr als 
3 cm bis einscbließlich 7,5 cm; 

Mischm akadamdecken m it mehr als 75 kg/m ' Mischgut; 

Volltränlanakadamdecken ; 

Streumakadamdecken mit Deckschicht, 

.) Als EInb a ugewichte b zw. Elnbaud.1cken 1m Sinn e der Abschnitte 72.21 bis 72.24 
geiten dle v ertraglich vereinbarte n, nicht d ie tatsächllchen E ln ba ugewlc.hte bzw. 
EinbaudIcken. 
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